
Auswahl von
Blitzschutzmaßnahmen

Bereits in der Planungsphase ist zu klären,
welche Anforderungen vom Sachversicherer
be züglich Blitz- und Überspannungsschutz für
Gebäude mit einer PV-Anlage gestellt werden.
Hierzu wurde für Installateure in einem Work-
shop, den der Bundesverband Solarwirtschaft
e.V. (BSW) organisierte, das Merkblatt „Blitz-
und Überspannungsschutz von Photovoltaik
(PV)-Anlagen auf Gebäuden“ [1] erstellt. Die
an schließende Aufbereitung der Empfehlun-
gen erfolgte durch den Ad-hoc-AK 373.0.3
„Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anla-
gen“ bei der DKE (Deutsche Kommission Elek-
trotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE). Dieses Merkblatt spiegelt so-
mit die gegenwärtig allgemein anerkannten
Regeln der Technik wider. 
Die Darstellung des zum Teil sehr komplexen
Schutzkonzepts mit äußerem und innerem
Blitz schutzsystem ist in diesem Merkblatt we-
der möglich noch gewollt. Hierfür ist eine Blitz-
schutzfachkraft nach DIN VDE 0185-305-3 [2]
zu konsultieren. Im Merkblatt werden im De-
tail zwei Fälle im Bezug auf die Auswahl von
Blitzschutzmaßnahmen unterschieden.

1.1 Gebäude besitzt kein
 äußeres Blitzschutz  system

Falls ein Privatgebäude mit einer PV-Anlage
noch kein Blitzschutzsystem besitzt, so kann
auf dessen Errichtung auch verzichtet werden.
In der Regel ist in diesem Fall davon auszuge-
hen, dass das Gebäude kein erhöhtes Gefähr -
dungspotential für direkte Blitzeinschläge auf-
weist oder auf ein erhöhtes Schutzziel kein Wert
gelegt wird. Vor der Installation einer PV-Anla-
ge auf einem öffentlichen Gebäude ist zu klä-
ren, ob dieses Gebäude nach der Landesbau-
ordnung ein Blitz schutzsystem benötigt. Folgende
Maßnah men werden empfohlen (Bild ➊): 

• Es ist die Funktionserdung des metalle nen
PV-Montagegestells durchzuführen. Das
heißt, die Modulrahmen und Gestelle sind mit
der Haupterdungsschiene des Gebäudes zu
verbinden. Der Leitungsquerschnitt sollte min-
destens 6 mm2 Kupfer (oder leitwert gleich)
betragen.Der Funktionserdungslei ter ist pa-
rallel und im möglichst engen Kontakt mit den
AC- und DC-Kabeln/-Lei tun gen zu verlegen.

• Reduzierung der wirtschaftlichen Schäden
an der PV-Anlage durch Einsatz von Über-
spannungsableitern (SPD) Typ 2 und durch
geschirmte Leitungsverlegung an PV-Wech-
selrichtern und PV-Generatoren.

1.2 Gebäude besitzt/benötigt ein
 äußeres Blitzschutzsystem

Ist auf einem Gebäude bereits ein äußeres
Blitzschutzsystem vorhanden oder aus bau-
recht  lichen Gründen notwendig bzw. aus versi -
cherungstechnischen Gründen erwünscht, so
muss die PV-Anlage in das äußere Blitzschutz -
system integriert werden. Es wird darauf hin-
gewiesen, dass durch frühzeitige  Ab stim mung
mit einer Blitzschutz-Fachkraft spätere Modul-
verschattung und Direkt  verbindungen vermie-
den werden (Bild ➋). Beim Planen der PV-An-
lage ist darauf zu ach ten, dass ausreichende
Trennungsabstände zum äußeren Blitzschutz-
system eingehalten werden. Der Trennungs-
abstand muss immer rechnerisch nach DIN
VDE 0185-305-3 ermittelt werden. Des Wei-
teren ist darauf zu achten, dass sich die PV-
Anlage im Schutzbereich des äußeren Blitz-
schutzes befindet.

Trennungsabstand

2.1 Trennungsabstand eingehalten
Kann der vorgeschriebene Trennungsabstand
s zwischen äußerem Blitzschutzsystem (Fang-
einrichtung, Ableitung) und PV-Installationen
(Module, Gestelle, Kabel usw.) eingehalten
wer den und befindet sich die PV-Anlage im
Schutz bereich des äußeren Blitzschutzsys-
tems, bieten sich folgende Maßnahmen an:

• Einsatz von Überspannungsableitern Typ 2
am PV-Generator/PV-Wechselrichter.

• Alternativ: Verlegen einadrig doppelt isolier-
ter PV-Kabel/-Leitungen in gemeinsamen
me tallenen Kabelkanälen/Schutzrohren
(mind. 6 mm2 Kupfer oder leitwertgleich).

• Anschluss der metallenen Kabelkanäle/
Schutzrohre an beiden Enden mit speziellen
Kabelverschraubungen am PV-Modulgestell
und an der Haupterdungsschiene.

2.2 Trennungsabstand 
nicht eingehalten 

Kann der vorgeschriebene Trennungsabstand
s zwischen äußerem Blitzschutzsystem (Fang-
einrichtung, Ableitung) und PV-Installationen
(Module, Gestelle, Kabel usw.) nicht einge-
halten werden und/oder befindet sich die PV-
Anlage nicht im Schutzbereich des äußeren
Blitzschutzsystems, bietensich folgende Maß-
 nahmen an:
• Einsatz von Überspannungsableitern Typ 1

am PV-Generator/PV-Wechselrichter.
• Zu beachten ist, dass eingekoppelte Teil-

blitzströme erst an der Haupterdungs-
schiene ausgekoppelt werden, so dass der
 Einbau weiterer Überspannungsableiter not-
wendig ist.

• Alternativ: Verlegen einadrig doppelt iso-
lierter PV-Kabel/-Leitungen in gemeinsa-
men me tallenen Kabelkanälen/Schutzroh-
ren (mind. 16 mm2 Kupfer oder leitwert-
gleich).

• Anschluss der blitzstromtragfähigen metal-
lenen Kabelkanäle/Schutzrohre an beiden
Enden mit speziellen Kabelverschraubun-
gen am PV-Modulgestell und an der Haupt -
erdungsschiene.

Funktionserdung

3.1 Definition Funktionserdung
Die Notwendigkeit des Potentialausgleichs für
Montagegestelle, auf denen die Photovoltaik-
Module installiert werden, wird in der Praxis
teilweise kontrovers diskutiert. In Fachkreisen
hat man sich nun auf folgende gemeinsame
Sprachregelung geeinigt: 
„Falls auf der Gleichstromseite der Schutz ge-
gen den elektrischen Schlag durch 
• Schutzklasse II oder 
• gleichwertige Isolierung oder durch
• Kleinspannung (SELV und PELV) nach DIN

VDE 0100-712 [3], Abschn. 712.41, 
angewendet wird, kann man zu funktionalen
Zwecken eine Funktionserdung von leitenden
Konstruktionsteilen (z.B. PV-Traggestelle, PV-
Modulrahmen) vornehmen.
Bei der Verbindung des PV-Gestells mit der
Haupt erdungsschiene handelt es sich nicht
um einen Funktionspotentialausgleich, son-
dern um eine Funktionserdung (siehe auch
VDE 0126-30-1 [4], Abschn. 8.2).
Dieser Funktionserdungsleiter darf nicht grün-
gelb sein, da es kein Schutzleiter ist.“
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3.2 Realisieren der
Funktionserdung

Bei einigen Dünnschichtmodulen als auch bei
rückseitenkontaktierten Modulen fordert der
Hersteller für deren dauerhaften Betrieb die
Funktionserdung eines Außenleiters (Pluspol
oder Minuspol). Ob bei einem bestimmten Mo-
dultyp ein Außenleiter funktionsbedingt zu er-
den ist, erfährt der Installateur bei dem jewei-
ligen Modulhersteller. Wechselrichterherstel-
ler bieten hierzu sogenannte Erdungs-Sets für
positive und negative Erdung an. Bei Zentral-
wechselrichtern, wie z.B. vom Typ Sinvert der
Siemens AG, kann in diesem Fall die Option
„PV-Feld Erdung“ ausgewählt werden. 

Folgende Erdungsmaßnahmen sind zu unter-
scheiden:
• Wird ein Außenleiter aufgrund der Forde-

rung des Modulherstellers funktionsgeer-
det, so ist dies bei der Auswahl der Über-
spannungsableiter zu berücksichtigen.

• Wird ein aktiver Leiter auf der Gleichspan-
nungs seite niederohmig geerdet, so liegt
durch diese Maßnahme die gesamte Gene-
ratorspannung des ungeerdeten Außenlei-
ters gegen Erdpotential an. 
Dies ist bei der Auswahl der Überspan-
nungsableiter bezüglich der Bemessungs-
spannung des Schutzpegels zu berücksich-
tigen.

• Wenn ein aktiver Leiter auf der Gleichspan-
nungsseite dauerhaft (z.B. ohne Einsatz
von Sicherungen oder sonstigen Schaltor-
ga nen) niederohmig geerdet ist und diese
Erdung den Anforderungen des Blitzschutz-
Potentialausgleichs entspricht, kann auf
den Einsatz eines Überspannungsableiters
für diesen Leiter verzichtet werden. 

• Wenn ein aktiver Leiter auf der Gleichspan-
nungsseite über eine Sicherung geerdet ist,
so kann auf den Einsatz eines Überspan-
nungsableiters für diesen Leiter nicht ver-
zichtet werden.

Brandschutz
entsprechend BGI 8677

Im Mai 2008 erschien die berufsgenossen-
schaft liche Informationen BGI 8677 „Elektri-
sche Gefahren an der Einsatzstelle – Vortrag
für Einsatzkräfte“ [5]. Sie entstand in einem
Arbeitskreis der Berufsgenossenschaft „Elek-
tro Textil Feinmechanik“, den Sicherheitsfach-
kräften verschiedener Energieversorgungsun-
ternehmen und der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung – mit fachlicher Unterstüt-
zung verschiedener Feuerwehren. Mit diesem
Regelwerk wurden die Inhalte der unterschied -
lichen Fachinformationen für diesen Ein satz-
fall zusammengeführt. Die BGI soll die qualifi-
zierte Ausbildung der verschiedenen Ein satz-
kräfte unterstützen.
In der BGI 8677 wird unter anderem auf das Ver-
halten an der Einsatzstelle bei Bränden in be-
 sonderen elektrischen Anlagen eingegangen –
dazu gehören auch Photovoltaikanlagen.
Bei Photovoltaikanlagen ist grundsätzlich zu
beachten, dass auch nach Freischaltung vom
Energieversorgungsnetz eine lebensgefährli-
che Gleichspannung vorhanden ist (bis zu DC
1000 V). Diese kann nicht abgeschaltet wer-
den und auch durch Einschäumen nicht un-
terbrochen werden. Zudem ist bei Brand einer
PV-Anlage mit umherfliegenden Teilen zu rech-
nen. Die Einsatzstelle ist daher entsprechend
abzusichern.
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